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bemessenen Ausnahmen, welche die Urteilsfällung auch ohne voraufgehende mündliche Verhandlung,
auf Grund der Akten, gestatten.

3. Zuständigkeit. -— Formell am weitesten reicht die sachliche Zuständigkeit (der

Wirkungskreis) der Verwaltungsgerichte in Württemberg und Sachsen. Die Gesetze dieser Länder
zählen zunächst eine Reihe von sog. Parteistreitigkeiten des öff. Rechts (Streitig-

keiten zwischen Gemeinden und anderen juristischen Personen des öffentlichen Rechts und ihren Mit-

gliedern oder unter sich oder zwischen Individuen untereinander über Ansprüche und Verbindlich-

keiten aus dem öffentl. Recht) als zur Kompetenz der Verwaltungsgerichte gehörig namentlich

auf, lassen aber ausserdem noch eine Generalklage (Rechtsbeschwerde, Anfechtungsklage) bei dem
obersten Verwaltungsgerichtshof zu in allen Fällen, wo jemand durch eine ungesetzliche Ver-

fügung der Staatsverwaltung (Sachsen: der inneren Verwaltung) in seinen Rechten verletzt oder
mit einer ihm nicht obliegenden Verbindlichkeit belastet zu sein behauptet. Der Gesetzgebung

Preussens und der meisten anderen Einzelstaaten ist diese Unterscheidung zwischen „Partei-
streitigkeiten“ und „Anfechtungs-“ bezw. „Rechtsbeschwerdesachen“ fremd, indem einerseits

nicht nur in den Fällen der ersten sondern auchin denen der zweiten Kategorie, da also, wo es sich

um Streitigkeiten zwischen Untertan und Staatsgewalt handelt, das Recht auf Anrufung der
Verwaltungsgerichte nicht allgemein, sondern nur in den vom Ersatz namentlich aufgezählten

Fällen gegeben ist, — andererseits aber diese Fälle prozessual ganz ebenso behandelt werden, wie

diejenigen, welche das württembergische und sächsische Recht als „Parteistreitigkeiten“ bezeichnet.
Nach preuss. Recht ist jede Verwaltungsstreitsache eine Parteistreitigkeit: Kontestationen
zwischen Untertan und Staatsgewalt sind davon nicht ausgenommen, die betreffende Verwaltungs-
behörde (z. B. Polizeibehörde) erscheint dabei stets als Prozesspartei und zwar regelmässig in der

Rolle des Beklagten.
Ist sonach die Zuständigkeit der preussischen (und ebenso die der bayerischen, badischen,

hessischen) Verwaltungsgerichte nicht durch Generalklausel, sondern aufzählend bestimmend
(durch das ZG v. 1. August 1883 und viele anderen Einzelgesetze vgl. auch preuss. Ges. über die

allgem. Landesverwaltung, § 7), so reicht doch diese Zuständigkeit, vermöge der grossen Zahl und
Bedeutung der sie begründenden Bestimmungen, tatsächlich sehr weit. Die wichtigsten Gruppen
der den Verwaltungsgerichten in Preussen zugewiesenen Sachen sind folgende:

a) Streitigkeiten der Gemeinden und höheren Kommunalverbände (Kreise, Provinzen)
einerseits mit dem Staat (über ihr Recht auf Selbstverwaltung, z. B. über die Berechtigung der

Staatsaufsichtsbehörde, die Einstellung eines Ausgabepostens in das Gemeindebudget zu verlangen),
andererseits mit ihren Mitgliedern bezw. Einwohnern (z. B. über Erwerb, Verlust und Inhalt des
Bürgerrechts, über das Recht auf Benutzung von Gemeindeanstalten, die Pflicht zur Zahlung von

Gemeindeabgaben.
b) Streitigkeiten über die Tragung öffentlicher Lasten z. B. der Wegeunterhaltungspflicht,

der Pflicht zur Räumung von Wasserläufen, der Schulbaulast, der Armenlast.

c) Streitigkeiten über den Umfang der polizeilichen Verfügungsgewalt: gegen Verfügungen
der Orts-, Kreis- und Landespolizeibehörden kann nach §§ 127 ff. LVG bei den Verwaltungs-
gerichten Klage erhoben werden; die Klage kann nur darauf gestützt werden, dass die Verfügung
durch Nichtanwendung oder unrichtige Anwendung des bestehenden Rechts den Kläger in seinen
Rechten verletze, oder darauf, dass die tatsächlichen Voraussetzungen nicht vorhanden seien,
welche die Polizeibehörde zum Erlassen der Verfügung berechtigt haben würden.

d) Streitigkeiten über die Verpflichtung zur Zahlung direkter Staatssteuern (der Einkommen-
und „Ergänzungs“-[Vermögens-]steuer).

Hinzuzufügen ist noch, dassin Preussen die Disziplinargerichtsbarkeit über die Kommunal-
beamten den Verwaltungsgerichten übertragen ist.

IV. Die Verwaltungsgerichtsbarkeit in Frankreich und Österreich-Ungarn.

1. Frankreich ist in der Ausbildung der VG allen andern Ländern vorangegangen.

Die VG ist hier nach Abschluss der Revolutionszeit durch Napoleon I. eingeführt worden, in einem
Werke mit dem von ihm bald nach dem Staatsstreich des 18. Brumaire berichteten Neuaufbau
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der Verfassung und Verwaltung (Verfassung vom 22. frimaire und Gesetz vom 28. pluviose des Jahres

VIII der Republik). Einer der leitenden Gedanken dieser Gesetzgebung des Jahres VIII ist die

Trennung der streitentscheidenden von der tätigen oder reinen Verwaltung (des contentieux admini-
stratif von der administration pure). Letztere wird durchweg von Einzelbeamten (Ministern, Prä-

fekten, Unterpräfekten, Maires) geführt, erstere an Kollegien übertragen, welche indessen nicht aus
dem Verwaltungsorganismus hinaus-, sondern in ihn hineinverlegt sind: die conseils de préfecture
und der über ihnen stehende conseil d’Etat. So bedeutet die VG in Frankreich seit Anbeginn ihres
Bestehens nichts anderes, als was sie heute in Deutschland darstellt: die Rechtskontrolle der Ver-

waltung durch eine ihr nicht fremde, sondern immanente Macht, durch besondere, gerichtsähnlich
formierte und prozedierende Verwaltungsorgane.

Die spätere Gesetzgebung hat die Grundprinzipien dieser napoleonischen Einrichtungen
nur ausgebaut, nicht verändert. Danach sind die Hauptorgane der französischen VG noch heute

die conseils de préfecture, Präfekturräte, und der Staatsrat, ersterer stets in erster, der Staatsrat
stets in letzter (teils in zweiter, teils in erster und einziger) Instanz entscheidend. Von einer Heran-

ziehung unbeamteter Elemente ist in beiden Instanzen Abstand genommen: sowohl die Präfektur-
räte wie der Staatsrat bestehen nur aus besoldeten Berufsbeamten, die übrigens in ihrer dienst-

lichen Stellung der Garantieen richterlicher Unabhängigkeit so gut wie völlig entbehren. Der
organische Zusammenhang der VG mit der reinen Verwaltung ist in beiden Instanzen stark betont:
der Präfekturrat dient nicht nur als Verwaltungsgericht, sondern auch als Verwaltungsbehörde,

den Vorsitz in ihm führt der leitende Verwaltungsbeamte des Bezirkes, der Präfekt; der Staatsrat
ist nicht nur oberster Verwaltungsgerichtshof, sondern auch, und sogar in erster Linie, ein oberstes,

Staatsoberhaupt und Minister beratendes Verwaltungskollegium. Diese Verbindung von Ver-
waltung und VG auch in der Zentralinstanz stellt eine erhebliche Abweichung von den deutschen

Einrichtungen (s. o.) dar: hierdurch und auch in ihrer sonstigen Anlage und Organisation ist die fran-
zösische VG noch viel mehr Verwaltung, weniger Justiz als die deutsche.

Die sachliche Zuständigkeit der Präfekturräte ist durch zahlreiche Gesetze aufzählend

bestimmt. Gegen ihre Urteile findet der Rekurs an den Staatsrat statt, welcher ausserdem, als

Verwaltungsgericht erster und letzter Instanz erkennt über „demandes d’annulation pour excès

de pouvoir contre les actes des autorités administratives“, also über Nichtigkeitsbeschwerden, welche
gegen Akte der Verwaltungsbehörden wegen Machtüberschreitung erhoben worden sind. Auf
diesem Wege können Verfügungen und Entscheidungen aller Staats- und Kommunalbehörden
vor den Staatsrat gebracht werden, dem damit eine sehr weitreichende Rechtskontrolle über

die gesamte Verwaltung ermöglicht ist.

2. Der durch das Gesetz v. 22. Oktober 1875 geschaffenen österreichischen VG

ist, im Vergleich mit der deutschen und französischen, eigentümlich der Mangel einer Gliederung
in mehrere Instanzen. Der Träger der VG, der Verwaltungsgerichtshof, entscheidet stets in erster

und einziger Instanz. Unterinstanzen der VG bestehen nicht, auch nicht in dem Sinne, dass ge-

wissen Verwaltungsbehörden für alle oder bestimmteFälle streitentscheidender Tätigkeit ein prozess-
ähnliches Verfahren vorgeschrieben wäre. Die streitentscheidende Verwaltungstätigkeit ist auch

prozessual nicht differenziert. Alle Streitfragen des Verwaltungsrechts sind zunächst im allgemeinen
Instanzenzuge der Verwaltung dadurch zum Austrag zu bringen, dass der Rechtsuchende von dem

Mittel der Verwaltungsbeschwerde bis zur letzten Instanz Gebrauch macht: erst nach Erschöpfung

dieses Instanzenzuges kann die Sache vor den VG-hof gebracht werden. Dieser — wie die deutschen

zentralen Verwaltungsgerichtshöfe ausschliesslich mit Berufsbeamten besetzt und mit allen Kau-

telen richterlicher Unabhängigkeit ausgestattet — entscheidet in allen Fällen, in denen jemand

durch eine gesetzwidrige Entscheidung oder Verfügung einer Verwaltungsbehörde in seinen Rechten
verletzt zu sein behauptet. Seine Zuständigkeit ist also, abweichend von dem in Deutschland

geltenden Recht, durch eine Generalklausel, und nur durch eine solche, abgegrenzt. Der öster-
reichische VG-hof ist ausschliesslich Kassationsinstanz: er kann die vor ihn gebrachte Verwaltungs-

verfügung nicht abändern, sondern nur entweder aufheben oder — durch Abweisung der dagegen

erhobenen Klage — bestätigen.
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Neben dem Verwaltungsgerichtshof übt das Reichsgericht, abgesehen von seiner

sonstigen Zuständigkeit (Entscheidung von Streitigkeiten zwischen Reich und Ländern, zwischen
den Ländern unter sich, von Kompetenzkonflikten) Verwaltungsgerichtsbarkeit aus, indem seiner

Kognition zugewiesen sind Beschwerden der Staatsbürger wegen Verletzung der ihnen durch die

Verfassung gewährleisteten politischen Rechte.

3. Viel später als in der cisleithanischen Reichshälfte ist die VG in Ungarn eingeführt
worden: Gesetzartikel XXVI von 1896.

Auch dieses Gesetz kennt, wie das österreichische vom 22. Oktober 1875, nur eine Instanz

der VG: den (ausschliesslich mit Berufsbeamten besetzten) Verwaltungsgerichtshof. Doch ist die
Errichtung von Unterinstanzen ungefähr nach dem Vorbild der deutschen Staaten, insbesondere

Preussens, für die Zukunft geplant.

Die Zuständigkeit des ungarischen Verwaltungsgerichtshofes ist im Gegensatz zu der des
österreichischen aufzählend bestimmt: die Klage bei ihm kann nur erhoben werden gegen (gewisse,

nicht alle) Anordnungen derjenigen Behörden, welche in dem Gesetz von 1896 oder anderen Ge-
setzen namentlich angeführt sind. Eine bedeutsame Erweiterung erfuhr diese Zuständigkeit durch
den Gesetzartikel LX v. 1907, wodurch die verwaltungsgerichtliche Klage den Munizipien (Ge-
meinden und höheren Kommunalverbänden) für alle Fälle gegeben wurde, in denen sie sich in

ihrem Recht auf Selbstverwaltung durch eine gesetzwidrige Verfügung oder Entscheidung der
Regierung oder ihrer Organe verletzt fühlen.)

24. Abschnitt.

Volksrichter und Berufsrichter.

Von

Exzellenz Wirklichem Geh. Rat D. Dr. Adolf Wach,

Mitglied der Ersten Kammer, o. Professor d. R. an der Universität Leipzig.

I. Man spricht vom Laienrichter oder Volksrichter als dem juristisch nicht geschulten
und approbierten Mann aus dem Volke, dem Ehrenbeamten, im Gegensatz zum zünftigen,

dem Juristenstand angehörigen Richter, dem Richter, dessen Beruf die Rechtspflege ist, dem
richterlichen Staatsbeamten. So wurzelt bei uns der Gegensatz in der eigenartigen Ent-

wickelung des Richterstandes als einer durch juristisch berufsmässig geschulte Personen
gebildeten Gruppe der Beamtenhierarchie, der zur Ausübung der Gerichtsbarkeit berufenen
Justizbeamten. Das geht zurück auf das gelehrte Richtertum, welches selbst wieder seinen
Grund hat in der Eigenart der Rechtsentwickelung, der Natur unseres Rechts als Juristen-

recht im Gegensatz zum Volksrecht.

Wer die Rechtspflege in Händen hat, der hat das Staatswohl zu wahren. Daher war

allzeit die Frage, wer sie üben soll, von grosser politischer Tragweite. Der moderne

Rechtsstaat will sie der Willkür der souveränen Macht entheben, gleichviel ob sie monarchisch

1) Nach gütiger Mitteilung des Herr Dr. Stefan v. Csekey (Klausenburg) aus den in magyarischer

Sprache geschriebenen, dem Verf. nicht verständlichen Quellen.
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